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Landesarbeitsgericht Hamburg

Urteil

Im Namen des Volkes
Geschaftszeichen: 1 Sa 47/03

27 Ca 103/02 In dem Rechtsstreit

VerkOndet am:

29. April 2004 -Klagerin/Berufungsbeklagte-
Prozessbev.: Rechtsanwilte

Angestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschaftsstelle gegen

-Bekiagte/Berufungsklagerin-

Prozessbev.: Rechtsanwilte

LAG 2
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erkennt das Landesarbeitsgericht Hamburg, Erste Kammer,
auf die miindliche Verhandiung vom 26. Februar 2004

durch den Prasidenten des Landesarbeitsgerichts
Kirsch als Vorsitzender

den ehrenamtlichen Richter Hering
die ehrenamtliche Richterin Detsch

fiir Recht:

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Hamburg
vom 23. Juli 2003 — 27 Ca 103/02 - wird unter Zur(ickweisung des
Antrages auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen der
Versaumung der Frist zur Begriindung der Berufung als unzuléssig

verworfen.

Die Beklagte hat die Kosten der Berufung zu tragen.

Die Revision wird nicht zugelassen.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist ein weiteres Rechtsmittel nicht gegeben.

Ausnahmsweise kann die Nichtzulassung der Revision durch das Landesarbeitsgericht selbstandig durch

Beschwerde in folgenden F3llen angefochten werden:

1. Wenn das Urteil von einer Entscheidung des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshéfe des Bundes,
von einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts oder, solange eine Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts in der Rechtsfrage nicht ergangen ist, von einer Entscheidung einer anderen Kammer
desselben Landesarbeitsgerichts oder eines anderen Landesarbeitsgerichts abweicht und die Entscheidung

auf dieser Abweichung beruht;
2. wenn die Rechtssache grundsatzliche Bedeutung hat und aufierdem Rechtsstreitigkeiten betrifft

a) zwischen Tarifvertragsparteien aus Tarifverirdgen oder uber das Bestehen oder Nichtbestehen von

Tarifvertragen,

b) Dber die Auslegung eines Tarifvertrages, dessen Geltungsbereich sich Ober den Bezirk des

Landesarbeitsgerichts hinaus erstreckt, oder

c) zwischen tariffahigen Parteien oder zwischen diesen und Dritten aus unerlaubten Handlungen, soweit es
sich um MaRnshmen zum Zwecke des Arbeitskampfes oder um Fragen der Vereinigungsfreiheit
einschlieRlich des hiermit im Zusammenhang stehenden Betatigungsrechts der Vereinigungen handelt.

Die Beschwerde ist zu begrinden.

Die Beschwerde kann nur ein Rechisanwalt oder eine Rechtsanwaltin, der bzw. die bei einem deutschen Gericht

zugelassen ist, einlegen und begrinden.

Die Beschwerde ist bei dem Bundesarbeitsgericht innerhalb einer Notfrist von éinem Monat nach Zustellung des
in vollstandiger Form abgefassten Urteils schrifilich einzulegen. Der Beschwerdeschrift soll eine Ausfertigung
oder beglaubigte Abschrift des Urteils beigefigt werden. gegen das die Revision ¢ingelegt werden soll.

Die Beschwerde ist innerhalb einer Notirist von zwei Monaten nach Zustellung des in vollstindiger Form
abgefassten Urteils zu begrinden. In der Begnindung missen die Voraussetzungen des § 72 a Abs. 1 ArbGG
und, dass die Rechtssache grundsatzliche Bedeutung hat, dargelegt oder die Entscheidung, von der das Urteil

des Landesarbeitsgerichts abweicht, bezeichnet werden.

Wird der Beschwerde stattgegeben, beginnt mit der Zustellung dieser Entscheidung der Lauf der Revisions- und
der Revisionsbegrindungsfrist.

Die Revisionsschrift muss enthalten:

. die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Revision gerichtet wird;

die Erklarung, dass gegen dieses Urteil Revision eingelegt wird.
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Mit der Revisionsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt

werden.

Die Revision ist zu begriinden. Die Revisionsbegrindung muss enthalten:
- die Erklarung, inwieweit das Urteil angefochten und dessen Aufhebung beantragt wird

(Revisionsantrage),
- die Angabe der Revisionsgronde, und zwar,
a) die bestimmte Bezeichnung der Umstande, aus denen sich die Rechtsverletzung ergibt,
b) soweit die Revision darauf gestitzt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt
sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben.
Zur Begrindung der Revision kann auf die Begrindung der Nichtzulassungsbeschwerde Bezug genommen

werden.

Die Revision kann nur ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwiltin, der bzw. die bei einem deutschen Gericht

zugelassen ist, einlegen und begriinden.

Die Frist fur die Einlegung der Revision (Notfrist) betrigt einen Monat, die Frist f0r die Begrndung der Revision
zwei Monate. Die Revisionsbegrundungsfrist kann auf Antrag einmal bis zu einem weiteren Monat verldngert

werden.
Hinweis:
1. Die Anschrnft des Bundesarbeitsgerichts lautet:
Hugo-Preus-Platz 1 - 99084 Erfurt
2. Aus  technischen Grinden sind die  Beschwerde-/Revisionsschrift, die Beschwerde-
[Revisionsbegrondungsschrift und die sonstigen wechselseitigen  Schriftsdze im Beschwerde-

IRevisionsverfahren in siebenfacher Ausfertigung (und fir jeden weiteren Beteiligten eine Ausfertigung mehr)

bei dem Bundssarbeitsgericht einzureichen.
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Tatbestand:

Die Parteien streiten Uber die ordentliche Kiundigung mit Schreiben der Beklagten
vom 18. Februar 2002 zum 30. Marz 2002 sowie um die Klindigung gleichen Datums
zum 31. Marz 2002, welche die Klagerin am 22. Februar 2002 erhielt.

Die Klagerin ist seit dem 01. Marz 2001 im Betrieb der Beklagten als Hilfskraft tatig,
zuletzt mit einem Bruttogehalt von € 1.169,67. Bei Ubergabe der ersten Kindigung
am 18. Februar 2002 und am 22. Februar 2002 unterzeichnete die Klagerin jeweils
eine ,Ausgleichsquittung”, mit der sie sich mit der Beendigung des Arbeits-
verhéltnisses zum 30. bzw. 31. Marz 2002 einverstanden erklarte. Im zweiten Absatz

der Ausgleichsquittung findet sich der Text:

Jch erklare ausdrucklich, dass ich von meinem Recht, das Fon-
bestehen des Arbeitsverhéltnisses gerichtlich geltend zu machen,
Abstand nehme oder eine mit diesem Ziel bereits erhobene Klage
nicht mehr fortfihre."

Im 3. Absatz der Ausgleichsquittung war jeweils angekreuzt: ,Mir genugt eine

Zwischenbescheinigung” und ,Ich bitte um ein qualifiziertes Zeugnis".

Mit der am 21. Februar 2002 zu Protokoll aufgenommenen Klage hat die Klagerin

zunichst beantragt,

festzustellen, dass das Arbeitsverhaltnis der Parteien nicht durch
die KOndigung der Beklagten vom 18. Februar zum 30. Méarz 2002
aufgelost ist, sondern fortbesteht.

In der Giteverhandlung am 22. April 2002 erklarte der Prozessbevoliméchtigte der
Klagerin, dass sich die Klage auch gegen die zweite Kiindigung richtet.

In der miindlichen Verhandlung am 19. Februar 2003 erging gegen die erschienene

aber nicht verhandelnde Kligerin klagabweisendes Versaumnisurteil.
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Die Klagerin hat beantragt,

unter Aufhebung des Versdumnisurteils vom 19. Februar 2003
festzustellen, dass das Arbeitsverhéltnis der Parteien weder durch die
ordentliche Kindigung der Beklagten vom 18. Februar 2002 zum
30. Marz 2002 noch durch die weitere ordentliche Kindigung vom
18. Februar 2002 zum 31. Mé&rz 2002 noch infolge Ausgleichsquittung
geendet hat, sondern fortbesteht.

Die Beklagte hat beantragt,

das Versaumnisurteil aufrechtzuerhalten und die Klage mit den alten

und den neuen Antrdgen abzuweisen.

Die Klagerin, welche die angegnffenen Kundigungen fur sozial ungerechtfertigt hait,
hat ausgefiihrt: Die Ausgleichsquittungen seien unbeachtlich. Mit an die Beklagte
gerichtetem Schreiben vom 04. Juli 2002 sei — wie unstreitig ist — die Vereinbarung
vom 22. Februar 2002 widerrufen und vorsorglich die Anfechtung erklart worden.
Das Widerrufsrecht ergebe sich aus § 312 BGB n. F. Sie habe die Ausgleichs-
quittungen auf Veranlassung der Beklagten unterzeichnet. Die Kindigungen seien
ausgesprochen worden, weil sie seit dem 28. Januar 2002 arbeitsunfahig erkrankt
gewesen sei. Am 18. Februar 2002 sei sie trotz Erkrankung bei der Beklagten
erschienen und von der verdrgerten Disponentin angeschrieen worden. Sie habe
nicht das versprochene Zeugnis, sondem vielmehr die Kandigung erhalten. Ihr sei

erklart worden, das Zeugnis erhalte sie nur und den Raum kénne sie erst dann

verlassen, wenn sie die ihr vorgelegte Ausgleichsquittung unterzeichne. Sie sei

davon ausgegangen, den Empfangsvermerk auf der Kindigung zu unterzeichnen.
Der Inhalt der Ausgleichsquitiung sei verdeckt worden. In vergleichbarer Weise sei
es auch zur zweiten Ausgleichsquittung gekommen, als sie ihre Folgebescheinigung
habe Ubergeben wollen. Der Text der Ausgleichsquittung sei wiederum verdeckt
worden. Begrindet sei die Anfechtung nicht nur wegen Erklarungsirrtums, sondern
auch wegen arglistiger Tauschung. Die formularméRig verwendeten Ausgleichs-
quittungen hielten schlieBlich einer Inhaltskontrolle nach § 307 BGB n. F. nicht stand.
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Die Beklagte ist den Rechtsausfihrungen der Klagerin im Einzelnen entgegen-
getreten und hat erwidert: Das Gesprach am 18. Februar 2002 habe in einer ruhigen
Atmosphare stattgefunden. Die Klagerin habe das Biro aus freien Sticken auf-
gesucht und habe jederzeit auch wieder gehen konnen. Ein Zwischenzeugnis sei
nicht angeboten worden, weil die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses Thema
gewesen sei. Nachdem die Kldgerin den Erhalt der Kindigung bestatigt habe, habe
sie um Bedenkzeit lediglich hinsichtlich des Aufhebungsvertrages gebeten. Nach
einer Pause sei sie dann jedoch wieder in das Buro gekommen und habe unter-
schrieben. Die Kligerin habe an beiden Tagen gewusst, dass sie eine Ausgleichs-
quittung unterschreibe. Der zweite Termin sei spéter vereinbart worden wegen der
falsch berechneten Frist in der ersten Kundigung. Die Klagerin habe auch jeweils
Originale der Kundigungen und der Ausgleichsquittungen erhalten.

Durch Urteil vom 23. Juli 2003 - 27 Ca 103/02 - (Blatt 70 bis 79 der Akte) hat das

Arbeitsgericht Hamburg wie folgt erkannt:
,1. Das Versaumnisurteil vom 19. Februar 2003 wird aufgehoben.

2. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhaltnis der Parteien weder
durch die ordentliche Kindigung der Beklagten vom 18. Februar
2002 zum 30. Marz 2002 noch durch die weitere ordentliche
Kundigung vom 18. Februar 2002 zum 31. Marz 2002 noch infolge
Ausgleichsquittung geendet hat, sondem fortbestent.

3. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.
4. Der Streitwert wird auf € 4.678,68 festgesetzt.”

Zur Begriindung hat das Arbeitsgericht Hamburg im Wesentlichen ausgefihrt, dass
die angegriffenen Kundigungen sozial ungerechtfertigt seien, da die Beklagte
KUndigungsngnde nicht substantiiert mitgeteilt habe. Die von der Klagerin
unterschricbenen Ausgleichsquittungen seien wegen fehlender Bestimmtheit und
unzulassiger Koppelung mit dem Erhalt von Arbeitspapieren mit Treu und Glauben

nicht zu vereinbaren und daher unwirksam.
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Gegen dieses ihr am 22. September 2003 zugestellte Urteil hat die Beklagte
Berufung eingelegt am 09. Oktober 2003 (BI. 83 d. A.). Durch Beschluss des Landes-
arbeitsgerichts Hamburg vom 17. November 2003 (Bl. 89 d. A) ist die Frist zur
Begriindung der Berufung antragsgemaB verangert worden bis zum 22. Dezember
2003. Die Berufungsbegrindung ist eingegangen am 23. Dezember 2003 (Bl. 94
d. A)). Nach Hinweis des Landesarbeitsgerichts Hamburg vom 16. Januar 2004 auf
das Eingangsdatum der Berufungsbegrindung hat die Beklagte mit am 28. Januar
2004 eingegangenen Schriftsatz Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand wegen
der Versdumung der Berufungsbegrindungsfrist beantragt.

Die Beklagte macht zur Begrindung ihrer Berufung geltend:

Sie beziehe sich zunachst auf ihren Vortrag in der ersten Instanz. Es gehe bei der
Ausgleichsquittung nicht auch um die Quittung tber den Erhalt von Arbeitspapieren.
Da Ziffer 3. der Ausgleichsquittung nur eine Anforderung von Arbeitspapieren
enthalte, sei eine Fortentwicklung der bisherigen Rechtsprechung nicht system-
gerecht. Mit dem von der Beklagten verwendeten Vordruck sei fiir beide Seiten klar
und somit fur den Arbeitnehmer auch ein Stick Rechtssicherheit begrindet
gewesen, dass er in jedem Fall eine Zwischenbescheinigung erhalten wirde. Es
konne also keine Rede davon sein, dass die von der Beklagten gewahlte Form nur
dazu da gewesen sei, unangemessenen Druck auf den Arbeitnehmer auszutben.
Ein VerstoR gegen Treu und Glauben sei daher nicht erkennbar. Die Klagerin habe
durch Unterzeichnung der Ausgleichsquittung freiwillig auf ihr Recht verzichtet,
wegen der Beendigung des Arbeitsverhdltnisses die Kindigungsschutzklage zu
erheben.

Wegen der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen der Versdumung der Frist
zur Begriindung der Berufung hat der Prozessbevollméchtigte der Beklagten mit
Schriftsatz vom 28. Januar 2004 eidesstattlich versichert:

In der Kanzlei des Unterzeichners bestehe die Anweisung, dass Frist wahrende
Schriftsatze an auswartige Gerichte vorab zur Fristwahrung per Fax an das Gericht
geschickt werden wiirden. Dieser Anweisung folgend habe der Schrifisatz Frist
wahrend vorab per Telefax an das Landesarbeitsgericht Hamburg abgesandt werden
sollen. Da in der Akte des Unterzeichners bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung der
Berufungsbegriindung noch kein Schriftstiick des Landesarbeitsgerichts Hamburg
mit Telefon- und/oder Fax-Nummer vorgelegen habe, habe die Mitarbeiterin die Fax-
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Nummer des Landesarbeitsgerichts Hamburg aus dem in der Kanzlei verwendeten
Rechtsanwaltsprogramm entnommen. Bei der Software handele es sich um das
Rechtsanwaltsprogramm Jjii¥ das in der Kanzlei des Unterzeichners seit mehr
als 10 Jahren an mittlerweile mehr als 25 Arbeitsplatzen genutzt werde. Die Software
werde regelmalig einem up date unterzogen. Die Software nenne unter der Rubrik
Auskunft/Ortsbuch als Fax-Kontakt fur das Landesarbeitsgericht Hamburg die
Nummer 040 2988-5852. Das Fax sei von der Mitarbeiterin {JJij ordnungsgemag
abgesetzt worden, indem sie die von der Software genannte Telefax-Nummer in das
Faxgerat eingegeben habe. Sie habe kontrolliert, dass die Faxverbindung zustande
gekommen sei und die Faxlbertragung einwandfrei funktioniert habe, und zwar
durch Kontrolle des Faxprotokolls, das eine einwandfreie und fehlerfreie Ubertragung
ausgewiesen habe (Anlage W 2). Der Originalschriftsatz sei sodann per Post an das
Landesarbeitsgericht abgesetzt worden, wo er am 23. Dezember 2003 eingegangen
sei. Anlasslich eines Telefonats der Mitarbeiterin, Frau - mit dem
Landesarbeitsgericht am 16. Januar 2004 sei ihr mitgeteilt worden, dass die
Berufungsbegriindung erst nach Fristablauf am 23. Dezember 2003 per Post bei dem
Landesarbeitsgericht eingegangen sei. Das Frist wahrende Fax sei dort nicht
eingegangen. Anlasslich dieses Telefonats habe sich herausgestellt, dass sich die
Behérdenkennung, nicht aber die Fax-Durchwahl in der Vergangenheit geandert
haben misse. Gleichwohl sei das Frist wahrende Fax ordnungsgema® uUbertragen
worden. Ein am 20. Januar 2004 abgesandtes Test-Fax an die Telefax-Nummer 040
29885852 sei wiederum ordnungsgemaR Ubertragen worden (Anlage B 3). Eine
Riickantwort habe der Unterzeichner nicht enthalten. Es sei nicht bekannt und auch
nicht nachvollziehbar, wer beide Faxe erhalten habe.

Auf Grund dieser Sachlage habe flir den Unterzeichner am 22. Dezember 2003
keine Veranlassung bestanden, daran zu zweifeln, dass die Berufungsbegriindung
nicht Frist wahrend vorab per Fax an das Landesarbeitsgericht Hamburg gesandt
worden sei. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass bislang keine
Probleme im Hinblick auf die Eintrage unter der Rubrik ,Ortsbuch/Auskunft*
aufgetreten seien. Es sei alles getan worden, um die Berufungsbegrindungsfrist zu

wahren. Es sei daher Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewahren.
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Das Landesarbeitsgericht Hamburg hat im Termin vom 26. Februar 2004 darauf
hingewiesen, dass die Telefon-Nummer des Landesarbeitsgerichts seit dem 01. Marz
1999 nicht 2988 sondern 42863 sei, und hat der Beklagten aufgegeben, konkret
mitzuteilen, wann seit Marz 1999 up dates der in seinem Biro verwandten Software
- erfolgt sind und wer diese durchgefithrt hat. AuBerdem mége der Prozess-
bevollmachtigte mitteilen, ob die up dates auch das Programm ,Auskinfte Uber die
Anschriften der Gerichte" umfassen. SchlieBlich moge er den mit der Firma (N
geschlossenen Wartungsvertrag in Ablichtung vorlegen und vorsorglich Aus-
fahrungen dazu machen, ob der Hersteller des Programms die Garantie daftr

Ubernimmt, dass die up date fiir Gerichtsanschriften auf dem neuesten Stand sind.

Die Beklagte hat den Wartungsvertrag vom 21. Oktober 1998 vorgelegt. Der
Prozessbevollmachtigte der Beklagten hat nunmehr mit Schriftsatz vom 18. Marz
2004 eidesstattlich versichert, dass die jahrlichen ,Release-Anderungen” von dem
Birovorsteher eingespielt worden seien, die jeweils den Hinweis enthalten hatten,
dass das Orts- und Gerichtsverzeichnis aktualisiert worden sei. Die zum Jahres-
wechsel 2002/2003 erfolgte weitere Release-Anderung zum Release-Stand 2.20. sej
jedoch nicht eingespielt worden. Die letzte Release-Anderung sei zum Kalenderjahr
2003/2004 erfolgt. Diese sei allerdings erst im Kalenderjahr 2004 vollzogen worden,
so dass diese Erg#nzung fir die Entscheidung des Rechtsstreits unerheblich sei. Der
letzte Release-Stand enthalte nach wie vor die veraltete amtliche Telefon-Nummer
des Landesarbeitsgerichts Hamburg. Den Umstand, dass die Anderung der
amtlichen Telefon-Nummer des Landesarbeitsgerichts Hamburg durch den Software-
Lieferanten tatsédchlich nicht eingepflegt worden sei, misse sich der Unterzeichner
nicht zurechnen lassen. Hieran #ndere sich auch dadurch nichts, dass die all-
gemeinen Vertragsbedingungen keine diesbezigliche ausdrickliche Garantie
enthielten. Der Umstand, dass die Release-Anderung 2002/2003 nicht eingespielt
worden sei, sei unerheblich, da auch nach der Release-Anderung 2003/2004 nach
wie vor die alte amtliche Telefon-Nummer im Programm enthalten sei. Fir den
Unterzeichner habe es auf Grund der Hinweise des Software-Lieferanten einen
Vertrauenstatbestand dahingehend gegeben, dass er auf die Inhalte seiner Software
im Hinblick auf die Aktualitit der Daten im Programmteil ,Orte und Gerichte" sich

habe verlassen durten.
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Die Beklagte beantragt,

wegen der Versdumung der Frist zur Begrindung der Berufung
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewéhren und das Urteil
des Arbeitsgerichts Hamburg vom 23. Juli 2003 - 27 Ca 103/02 — auf-

zuheben und die Klage abzuweisen.
Die Klagerin beantragt,

den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurick-
zuweisen und die Berufung als unzuldssig zu verwerfen, hilfsweise

als unbegriindet zurlickzuweisen.

Die Kl&gerin macht in erster Linie geltend:

Die Ausgleichsquittung sei unwirksam. Die Unwirksamkeit beruhe dabei auf der
Koppelung von Klagverzicht bzw. Klagricknahmeversprechen einerseits und der
Anforderung von Unterlagen andererseits. Durch diese Koppelung sei bei dem
Arbeitnehmer der Eindruck erweckt worden, das Eine nicht ohne das Andere zu
erhalten. Der Adressat eines solchen Vordrucks habe jedenfalls unter den
gegebenen Umstanden den Eindruck erhalten kdnnen, mit der Erlangung dieser
Unterlagen spéter Schwierigkeiten zu bekommen, wenn er nicht jetzt den Vordruck
unterzeichne. Der Beklagten sei darin zuzustimmen, dass es ansonsten keine
Notwendigkeit gegeben habe, die Unterlagen bereits jetzt abzufordern. Darin
bestehe aber die Problematik des verwendeten Vordrucks. Er suggeriere spatere
Schwierigkeiten und ein Entgegenkommen der Beklagten bei Unterzeichnung des
Vordrucks. Eben deshalb bestunde aber auch der einzige Sinn und das einzige Ziel
dieser Koppelung von Klagverzicht und Beantragung von Unterlagen darin, auf den
Arbeitnehmer einen gegen Treu und Glauben verstoBenden unangemessenen Druck
zur Unterzeichnung auszuiiben. Dementsprechend kénne die Beklagte sich nicht auf
die Wirksamkeit dieser Vereinbarung berufen.

Schliefllich sei die Berufung aber auch wegen verspateter Begrindung als unzu-
lassig zu verwerfen. Die von der Beklagten vorgetragenen tatsachlichen Grinde
reichten nicht aus fuar die Annahme eines fehlenden Verschuldens des Verfahrens-
bevollmédchtigten und rechtfertigten die beantragte Wiedereinsetzung daher nicht.
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Anders als bei materiellen Fristen gelte bei prozessualen Fristen die Verschuldens-
zurechnung nach § 85 Abs. 2 ZPO uneingeschrankt. Der Prozessbevollmachtigte der
Beklagten habe zum Zeitpunkt der Ubersendung der Berufungsbegriundung per Fax
an die veraltete Fax-Nummer des Landesarbeitsgerichts nicht in die Richtigkeit der
ihm durch das Programm vorgegebenen Fax-Nummer vertrauen durfen. Am
22. Dezember 2003, dem Tag des Fristablaufs, habe er die Programmversion 2.10
mit dem Stand Jahreswechsel 2001/2002 vorliegen. Die neuere Programmversion
2.20 mit dem Stand Jahreswechsel 2002/2003 habe er nicht eingespielt gehabt. Bei
dieser Ausgangssituation habe der Prozessbevollmachtigte daher auf jeden Fall vor
Absendung des Faxes an die ausgewiesene Fax-Nummer sich vergewissern
mussen, dass die Fax-Nummer sich nicht verandert habe. Entgegen der Ansicht des
Prozessbevollméchtigten der Beklagten kénne zu seinen Gunsten auch nicht
bericksichtigt werden, dass nach seinem Vortrag auch die Folgeversion mit der
fehlerhaften Fax-Nummer ausgeliefert worden sei. Mafigeblich seien der Kenntnis-
stand und die Umstande zu dem Zeitpunkt, zu dem die mafigebliche Prozess-
handlung erfolge. Damals sei das Vertrauen des Prozessbevoliméachtigten in die
Richtigkeit der Fax-Nummer auf Grund der veralteten Programmversion aber nicht

mehr geschutzt gewesen.

Zur Erganzung des Tatbestandes wird im Ubrigen auf den vorgetragenen Inhalt der

zwischen den Parteien gewechselten Schriftsétze verwiesen.

Entscheidungsqriinde:

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Hamburg vom
23. Juli 2003 — 27 Ca 103/02 - ist gemal § 64 Abs. 1 und Abs. 2 b) und c) ArbGG
statthaft.

1. Sie ist jedoch unzulassig gemal § 522 Abs. 1 Satz 2 ZPO in Verbindung mit

§ 66 Abs. 2 Satz 2 ArbGG, da sie nicht innerhalb der Frist zur Begriindung
der Berufung geman § 66 Abs. 1 begrindet worden ist.
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Das Urteil ist der Beklagten am 22. September 2003 zugestellt worden. Die
zweimonatige Frist zur Begrondung der Berufung gemaR § 66 Abs. 1 Satz 1
ArbGG lief daher grundsatzlich am 22. November 2003 gemaR § 66 Abs. 1
Satz 2 ArbGG ab. Die Frist zur Begriindung der Berufung ist jedoch gemaR
§ 66 Abs. 1 Satz 5 ArbGG durch Beschluss des Landesarbeitsgerichts vom
17. November 2003 bis zum 22. Dezember 2003 verldngert worden. Die
Berufungsbegrondung ist jedoch erst am 23. Dezember 2003 beim
Landesarbeitsgericht eingegangen. Sie ist daher ohne Sachpriufung gemafn
§ 522 Abs. 1 Satz 2 ZPO als unzulassig zu verwerfen.

Der Antrag der Beklagten auf Gewahrung der Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand wegen der Versdumung der Berufungsbegriindungsfrist war

zurQckzuweisen.

Der Wiedereinsetzungsantrag ist gemaB § 233 ZPO statthaft.

Die zweiwdchige Frist zur Beantragung der Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gemaR § 234 Abs. 1 BGB ist gewabhrt. Diese Frist beginnt nach § 234
Abs. 2 ZPO mit dem Tage, an dem das Hindernis behoben ist. Der Frist-
beginn ist daher anzunehmen, sobald die Partei oder ihr Prozess-
bevolimachtigter erkannt hat, dass die fristgebundene Prozesshandlung
versdumt ist. Der Prozessbevolméchtigte der Beklagten ging hier zunachst
davon aus, dass die per Fax am 22. Dezember 2003 versandte Berufungs-
begriindung das Landesarbeitsgericht Hamburg an diesem Tage erreicht
hatte. Erst durch den Hinweis der Geschaftsstelle des L.andesarbeitsgerichts
vom 16. Januar 2004 erfuhr er, dass das Fax nicht beim Landesarbeits-
gericht Hamburg eingegangen war. Er hat dann mit Schriftsatz vom
28. Januar 2004, der per Fax am 28. Januar 2004 beim Landesarbeits-
gericht Hamburg einging, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt
und damit die 2-Wochen-Frist gewahrt.

Der Antrag der Beklagten auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand genugt
auch den Formerfordernissen des § 236 ZPO.
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Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist jedoch nicht begriindet.

Nach § 233 ZPO ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei
Versdumung der Berufungsbegriindungsfrist nur dann begrindet, wenn die
Partei und wegen § 85 Abs. 2 ZPO auch ihr Prozessbevollméachtigter ohne
Verschulden daran gehindert waren, die Frist zur Begrindung der Berufung
einzuhalten. Dies muss die die Wiedereinsetzung begehrende Partei
darlegen.

Der Sachvortrag der Beklagten in ihrer Antragsschrift und dem nach-
gelassenen Schriftsatz vom 18. Marz 2004 vermag nicht zu begriinden, dass
weder die Beklagte selbst noch den Prozessbevolimachtigten der Beklagten
ein Verschulden an der Versdumung der Berufungsbegrandungsfrist trifft.
Nach dem Sachvortrag ist ein Verschulden des Prozessbevoliméchtigten der
Beklagten an der Versiaumung der Frist zur Begriindung nicht aus-

geschlossen.

Es gereicht dem Prozessbevollmachtigten der Beklagten zum Verschulden,
dass er die Fax-Nummer des Landesarbeitsgerichts Hamburg dem in
seinem BOro eingesetzten Rechtsanwaltsprogramm -entnehmen
lieR.

Dem Prozessbevollmachtigten der Beklagten ist grundsatzlich nicht vorzu-
werfen, dass er die Fax-Nummer nicht einem Verzeichnis der Deutschen
Telekom AG entnommen hat. Es ist heute anerkannt, dass auch Ver-
zeichnisse anderer Privatuntemmehmen benutzt werden kénnen, soweit es
sich um gebrauchliche Verzeichnisse handelt (vergl. BGH, 19. Médrz 1997 in
NJW RR 97, 952; BGH, 26. Mai 1994 in NJW 94, 2300). Ob das Verzeichnis
der Firma -llerdings tatsdchlich diese Qualitit hat, erscheint
zweifelhaft. Nach dem Software-Service-Vertrag des Prozessbevoll-
machtigten der Beklagten vom 21. Oktober 1998 tbernimmt die Firma
WP kcinerlei Garantie fir die mitgeteilten Daten und schliefdt, soweit
zulassig, jede Haftung aus. Auch wird die Aktualisierung des Gerichts-
verzeichnisses nach der Stellungnahme der Firma vom 08. Méarz 2004 (Blatt

158 der Akte) nur unter Zuhilfenahme in elektronischer Form zugénglicher

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

ra1s


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

B4-10.-2004

15:59 ARBE 1 TSGERICHT HAMBURG » DP6B13824469 NUMSS3

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

bb)

15

Dateien vorgenommen. Da es sich aber um ein System handelt, bei dem
nach eigenen Bekunden das Orts- und Gerichtsverzeichnis bei jeder
Release-Anderung aktualisiert wurde, konnte der Prozessbevollméchtigte
dieses Verzeichnis grundséatzlich nutzen, ohne dass ihm ein Vorwurf

gemacht werden kann.

Im vorliegenden Falle war die Release-Anderung 2.20. zum Jahreswechsel
2002/2003 jedoch im Biiro des Prozessbevoliméchtigten der Bekiagten nicht
eingespielt worden. Das System war daher am 22. Dezember 2003 nicht auf
dem neuesten Stand. Dann konnte sich der Prozessbevollméachtigte der
Beklagten ebenso wie bei einem veralteten Telefonbuch nicht mehr darauf
verlassen, dass das Verzeichnis auf dem neuesten Stand war und hétte in
anderer Weise die Telefon-Nummer des Landesarbeitsgerichts Hamburg

ermitteln missen.

Der Prozessbevolimachtigte der Beklagten kann dabei nicht mit Erfolg
einwenden, dass auch der Release-Stand 2.20. (2002/2003) noch die
veraltete Nummer enthielt und damit sein Verschulden nicht kausal fur die
Verwendung der veralteten Nummer gewesen sein kénnte. Es ist richtig,
dass nur ein ursichliches Verschulden die Wiedereinsetzung ausschliefst
(vergl. BGH, 29. Mai 1974 in VersR 74, 1001). Ursachlich ist dabei jedes
Verschulden der Partei oder ihres Vertreters, bei dessen Fehlen die Frist
nach dem gewshnlichen Lauf der Dinge nicht versdumt worden wére (BGH,
a.a.0). Das bedeutet im vorliegenden Falle, dass das Verschulden
(Anwendung des veralteten Verzeichnisses) ursachlich fur die Versaumung
der Frist ist, denn, wie schon erwahnt, hatte der Prozessbevoliméchtigte der
Beklagten die Fax-Nummer des Landesarbeitsgerichts Hamburg aus einem
anderen Verzeichnis entnehmen oder erfragen mussen. Er hétte in diesem
Falle bei dem gewohnlichen Lauf der Dinge die richtige Nummer mitgeteilt
bekommen, da nach Kenntnis des Gerichts im Telefonbuch, im Handbuch
der Justiz und in anderen gebrauchlichen Adress- und Ortsverzeichnissen
stets die richtige Telefon-Nummer des Landesarbeitsgerichts Hamburg

enthalten ist.
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cc) Selbst wenn trotz nicht eingespielter Release-Anderung kein Verschulden

des Prozessbevollméachtigten der Beklagten angenommen werden sollte,

kann der Wiedereinsetzungsantrag keinen Erfolg haben.

Nach § 236 Abs. 2 Satz 1 ZPO missen innerhalb der 14-tagigen Antragsfrist
auch die den Antrag begrindenden Tatsachen mitgeteilt werden. Der jetzige
nachtraglich geltend gemachte Wiedereinsetzungsgrund, ndmlich kein
Verschulden bei Anwendung des veralteten Systems, ist von den zu be-
wertenden Tatsachen her ein anderer Umstand, als die Anwendung eines
aktualisierten Systems, das eine falsche Nummer enthielt. Dies erhellt schon
aus den bisherigen Ausfuhrungen. Der Prozessbevollmachtigte der
Beklagten hat daher die nun den Antrag begrndenden Tatsachen nicht
rechtzeitig mitgeteilt, so dass der Antrag auch deswegen unbegrundet ist.

Hingewiesen sei nach allem nur darauf, dass nach der bisherigen
Auffassung der Kammer die Berufung auch nicht begriindet ware.

Die Kiind